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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1978 Ausgegeben am 30. Juni 1978 100. Stück

2 8 6 . Bundesgesetz: Änderung des Zollgesetzes 1955
(NR: GP XIV RV 847 AB 887 S. 95. BR: AB 1849 S. 377.)

2 8 7 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Ermächtigung der Zollämter zur Ertei-
lung von Aus- und Einfuhrbewilligungen in vereinfachter Form

2 8 8 . Verordnung: Handelsstatistische Anmeldung von Betriebsmitteln zum Antrieb von Kraft-
fahrzeugen

2 8 6 . Bundesgesetz vom 15. Juni 1978,
mit dem das Zollgesetz 1955 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Zollgesetz 1955, BGBl. Nr. 129, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 142/1957,
68/1959, 78/1968, 230/1971, 381/1973 und 527/
1974 sowie der Kundmachung BGBl. Nr. 421/
1975 wird wie folgt geändert:

1. Im § 24 hat der Abs. 2 zu lauten:

„(2) Im Zollbinnenland stehen den Zollorga-
nen, soweit nicht nach § 16 Abs. 3 lit. a abwei-
chende Bestimmungen getroffen sind, die im
Abs. 1 bezeichneten Befugnisse nur zu in Bahn-
höfen, auf Landungsplätzen für Wasserfahrzeuge
und auf Flugplätzen, in Zollagern, Zollfreizonen
und sonstigen Anlagen, wo Waren zollamtlich
albgefertigt werden, sowie zwischen Strom-
km 1887 und Strom-km 1933 auf der Donau
und auf einem je 1 km breiten Landstreifen zu
beiden Seiten der Donau in diesem Bereich."

2. Der § 35 wird wie folgt geändert:

a) Die lit. b hat zu lauten:

„b) Betriebsmittel, die in Fahrzeugen in das
Zollgebiet eingebracht werden, sowie Be-
triebsmittel, die im Zollgebiet laus Zoll-
lagern oder offenen Lagern auf Vormerk-
rechnung für gewerblich verwendete
Wasser- oder Luftfahrzeuge zum Verbrauch
beim Betrieb des Fahrzeuges im grenz-
überschreitenden Verkehr entnommen
werden, sofern diese Betriebsmittel ohne
Entfernung aus dem betreffenden Fahr-
zeug ausschließlich bei dessen Betrieb ver-
braucht werden;"

b) Der nach Maßgabe der lit. a geänderte
Wortlaut des § 35 erhält die Absatzbezeichnung
„(1)" und folgende Absätze werden angefügt:

„(2) Die Zollfreiheit nach Abs. 1 lit. b erstreckt
sich bei Betriebsmitteln zum Antrieb von Kraft-
fahrzeugen auf Mengen, die sich in den gewöhn-
lichen, mit der Antriebsmaschine in Verbindung
stehenden Kraftstoffbehältern befinden, sowie
auf eine weitere Menge von 10 Litern in Reser-
vebehältern.

(3) Betriebsmittel zum Antrieb von Kraftfahr-
zeugen, die allein oder mit Anhängern eine
höchstzulässige Nutzlast von 5 Tonnen oder
mehr haben, sind jedoch nur zollfrei

a) bis zu einer Menge von 30 Liter oder
b) auf Antrag des Verfügungsberechtigten bis

zu jener Menge, die anläßlich des vorange-
gangenen Austritts des Fahrzeuges aus dem
Zollgebiet aus dem freien Verkehr ausge-
führt worden ist, wenn dies durch Vor-
lage der anläßlich der Ausfuhr zollamtlich
bestätigten Warenerklärung nachgewiesen
wird.

(4) In den Fällen des Abs. 3 ist zur Abferti-
gung der Betriebsmittel eine schriftliche Waren-
erklärung erforderlich. Soweit die in den im
Abs. 2 genannten Behältern enthaltenen Be-
triebsmittelmengen nicht zollfrei sind, unter-
liegen sie der Verzollung.

(5) Zur Vereinfachung des Verfahrens kann
das Zollamt von der Verzollung von Betriebs-
mitteln absehen, wenn das Fahrzeug auf einer
Durchgangsstrecke verwendet wird, auf der die
nach Abs. 3 lit. a zollfreie Menge zum Betrieb
ausreicht, und ein Mißbrauch dieser Erleichterung
nicht zu befürchten ist. Die unterbliebene Ver-
zollung ist von jenem Zollamt nachzuholen, das
feststellt, daß die Voraussetzungen für das Ab-
sehen von der Verzollung nicht oder nicht mehr
gegeben sind."
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3. Im § 38 hat der Abs. 1 zu lauten:

„(1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewäh-
ren für gebrauchte Waren, die eine Person, die
im Zollgebiet ihren Wohnsitz oder Sitz hat, un-
mittelbar auf Grund der gesetzlichen Erbfolge,
einer 'letztwilligen Verfügung, eines Erbenüber-
einkommens oder eines Erbvertrages aus einer
Verlassenschaft erhält."

4. Der § 39 wird wie folgt geändert:

a) Die lit. a bis c haben zu lauten:
„a) Waren, die durch Feuer, Überschwem-

mung, Lawinen oder andere außergewöhn-
liche Ereignisse geschädigten Personen zur
Gutmachung des erlittenen Schadens für
ihren persönlichen oder betrieblichen Ge-
brauch oder Verbrauch geschenkt werden;

b) Lebensmittel, Arzneimittel, gebrauchten
Hausrat und gebrauchte Kleidungsstücke,
die mittellosen Personen zum persönlichen
Gebrauch oder Verbrauch von Personen
geschenkt werden, die im Zollausland
ihren Wohnsitz oder Sitz haben;

c) Waren, die gesetzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften zur Errichtung,
Einrichtung oder Erhaltung von Gottes-
häusern oder zur Verwendung beim Got-
tesdienst geschenkt werden; hat der Ge-
schenkgeber seinen Wohnsitz oder Sitz im
Zollgebiet, so ist diese Zollfreiheit nur zu
gewähren, wenn die Waren im Zollgebiet
nicht oder nicht in zweckdienlicher Art
und Beschaffenheit erzeugt werden;"

b) Der nach Maßgabe der lit. a geänderte
Wortlaut des § 39 erhält die Absatzbezeichnung
„(1)" und folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Zollfreiheit nach Abs. 1 lit. a und b
ist auch zu gewähren, wenn die begünstigten
Waren, in den Fällen der lit. b auch ungebrauch-
ter Hausrat und (ungebrauchte Kleidungsstücke,
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Einrichtungen (§ 34 der Bundesabgabenordnung)
eingeführt und von diesen Einrichtungen an nach
Abs. 1 lit. a oder b begünstigte Personen zu den
dort genannten Zwecken unentgeltlich abgege-
ben werden."

5. Im § 42 wird der Abs. 5 aufgehoben.

6. Der § 52 wird wie folgt geändert:

a) Der Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) In der schriftlichen Warenerklärung sind

je nach den Erfordernissen des jeweiligen Zoll-
verfahrens einzelne oder alle der folgenden An-
gaben zu verlangen:

a) Art des beantragten Zollverfahrens;
b) Name und Anschrift des Verfügungsbe-

rechtigten, des Warenempfängers und des
Versenders der Waren;

c) Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der
Packstücke;

d) Ursprungs-, Herkunfts- und Handelsland,
für die Durchfuhr und Ausfuhr auch das
Bestimmungsland der Waren;

e) Menge der Waren;
f) Art und Beschaffenheit der Waren nach

sprachgebräuchlicher, handelsüblicher oder
Zolltarifarischer Benennung; bei zum Han-
del bestimmter Waren Angabe der Zoll-
tarifnummer mit der allfälligen Unter-
teilung, sofern nicht alle für die Zollbe-
handlung maßgebenden nicht ohne weite-
res erkennbaren Merkmale erklärt werden;

g) die Bemessungsgrundlagen und die zu
ihrer Ermittlung erforderlichen Angaben;

h) Angaben, die sonst für die Durchführung
des Zollverfahrens erforderlich sind.

Die schriftliche Warenerklärung ist unter Angabe
des Datums eigenhändig zu unterschreibein; das
Zollamt kann jedoch zur Vereinfachung des Ver-
fahrens zulassen, 'daß Warenerklärungen, die
mittels automationsunterstützter Datenverarbei-
tung oder mittels Datenübermittlungsgeräten
erstellt wurden, ohne eigenhändige Unterschrift
abgegeben werden, sofern der Verfügungsberech-
tigte schriftlich erklärt hat, daß er von ihm auf
diese Art erstellte Warenerklärungen als bindend
anerkennt, und die Warenerklärung eine Angabe
darüber enthält, wer sie abgefaßt hat."

b) Im Abs. 4 wird der letzte Satz aufgehoben.
c) Dem Abs. 9 wird angefügt:

„Bei Abgabe der Sammelwarenerklärung ist
nachzuweisen, daß allenfalls erforderliche Be-
willigungen oder Bescheinigungen bereits im
Zeitpunkt der Entnahme der Waren vorlagen.
Der Zollbemessung ist jener Zollsatz zugrunde
zu legen, der im Zeitpunkt der Entnahme der
Waren gegolten hat."

7. Im § 53 wird der Abs. 2 aufgehoben und
der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung „(2)".

8. Der bisherige Wortlaut des § 54 erhält die
Absatzbezeichnung „(1)" und folgender Abs. 2
wird angefügt:

„(2) Soweit Angaben der Warenerklärung in
Vordrucken gemäß Abs. 1 für Zwecke auto-
mationsunterstützter Datenverarbeitung in ab-
gekürzter oder verschlüsselter Form erforder-
lich sind, sind die Abkürzungen oder Zeichen
in die Verordnung nach Abs. 1 aufzunehmen und
nach Möglichkeit auch im Vordruck anzugeben;
dies gilt nicht für Abkürzungen und Zeichen,
die amtlich veröffentlicht oder der Allgemein-
heit in einer durch die Verordnung nach Abs. 1
näher zu bestimmenden Form zugänglich ge-
macht oder den Parteien des Verfahrens von
der Abgabenbehörde mitgeteilt worden sind."
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9. Der § 59 hat zu lauten:

„§59. Z o l l a m t l i c h e B e s t ä t i g u n g

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht ande-
res bestimmt ist, ist die Durchführung der zoll-
amtlichen Abfertigung auf einer Ausfertigung
der schriftlichen Warenerklärung oder der zur
Abfertigung vorgelegten Unterlagen, bei münd-
licher Warenerklärung auf einer Ausfertigung
der Begleitpapiere, auf dem Packstück oder auf
einem amtlich aufgelegten Vordruck zu bestäti-
gen. Die Festsetzung des Zolles kann auf dem
Vordruck der schriftlichen Warenerklärung oder
auf einer getrennten amtlichen Ausfertigung
erfolgen; Angaben der Warenerklärung sind nur
soweit zu wiederholen, als es die Überprüfbarkeit
der Zollfestsetzung verlangt. Die getrennte Aus-
fertigung nach dem zweiten Satz ist Bestandteil
der zollamtlichen Bestätigung.

(2) Für nicht zum Handel bestimmte Waren
ist, sofern eine mündliche Warenerklärung abge-
geben wurde, bei der Abfertigung zum freien
Verkehr oder in der Ausfuhr aus dem freien
Verkehr eine zollamtliche Bestätigung nur zu
erteilen, wenn der Verfügungsberechtigte es ver-
langt oder es aus Gründen der Übersichtlichkeit
der Vorschreibung des Zolles erforderlich ist.
Über die Entrichtung des Zolles ist in jedem
Fall eine Zahlungsbestätigung zu erteilen.

(3) Vor der Entrichtung des Zolles dürfen
Waren nur ausgefolgt werden (§ 46 Abs. 4
lit. a), wenn nachgewiesen ist, daß der nach § 174
Abs. 2 in Betracht kommende Zollschuldner
zur Nachhineinzahlung des Zolles berechtigt ist."

10. Der § 178 hat zu lauten:

„§ 178. S a c h h a f t u n g f ü r d e n Z o l l

(1) Waren, für die die Zollschuld unbedingt
oder bedingt entstanden ist, haften ohne Rück-
sicht auf die Rechte anderer Personen für den
auf sie entfallenden Zoll und können aus diesem
Grund nach Maßgabe des § 20 der Bundesab-
gabenordnung vom Zollamt beschlagnahmt wer-
den. Die Haftung beginnt mit dem Entstehen
und endet mit dem Erlöschen der Zollschuld.

(2) Hinsichtlich von Waren, die gestohlen
wurden, verlorengegangen oder sonst abhanden
gekommen sind, greift die Haftung nach Abs. 1
nur Platz, wenn die betreffenden Waren nicht in
das Zollausland zurückgebracht werden."

Artikel II

Wo in anderen Bundesgesetzen auf Vorschrif-
ten hingewiesen wird, die durch dieses Bundes-
gesetz geändert werden, treten an deren Stelle
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

Artikel III
(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1978

in Kraft.

(2) Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses
Bundesgesetzes richtet sich nach § 192 des Zoll-
gesetzes 1955 in 'der geltenden Fassung.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

287 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 23. Juni
1978, mit der die Verordnung über die Er-
mächtigung der Zollämter zur Erteilung von
Aus- und Einfuhrbewilligungen in verein-

fachter Form geändert wird

Auf Grund des § 7 Abs. 2 und 3 des Außen-
handelsgesetzes 1968, BGBl. Nr. 314, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 469/1971
und BGBl. Nr. 401/1974 wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Finanzen, soweit
es sich um Waren der Anlage B 2 des Außen-
handelsgesetzes 1968 handelt, auch im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Han-
del, Gewerbe und Industrie vom 29. Oktober
1974, BGBl. Nr. 691, über die Ermächtigung
der Zollämter zur Erteilung von Aus- und Ein-
fuhrbewilligungen in vereinfachter Form, zuletzt
geändert mit Verordnung BGBl. Nr. 204/1978,
wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Soweit ein Ursprungszeugnis nicht schon
gemäß Abs. 1 anzuerkennen ist, gilt als Ur-
sprungszeugnis im Sinne des Abs. 1 auch

a) eine ordnungsgemäße Warenverkehrsbe-
scheinigung oder eine ordnungsgemäße Ur-
sprungserklärung gemäß den Bestimmungen
des Abkommens zwischen der Republik
Österreich und der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, BGBl. Nr. 466/1972,
oder des Abkommens zwischen der Repu-
blik Österreich einerseits und den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl und der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl anderer-
seits, BGBl. Nr. 467/1972,

b) eine ordnungsgemäße Warenverkehrsbe-
scheinigung oder eine ordnungsgemäße Ur-
sprungserklärung gemäß den Bestimmungen
des Übereinkommens zur Errichtung der
Europäischen Freihandelsassoziation, BGBl.
Nr. 100/1960, oder des Übereinkommens zur
Schaffung einer Assoziierung zwischen den
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Mitgliedstaaten der Europäischen Freihan-
delsassoziation und der Republik Finnland,
BGBl. Nr. 193/1961,

c) ein ordnungsgemäßer Ursprungsnachweis
im Sinne des Präferenzzollgesetzes, BGBl.
Nr. 93/1972,

d) ein ordnungsgemäßes Zeugnis über den
Ursprung und die handwerkliche Herstel-
lung von Waren gemäß den Bestimmungen
des Bundesgesetzes über die zollfreie oder
zollermäßigte Einfuhr von handwerklich
hergestellten Waren zur Förderung der
Handelsbeziehungen mit Entwicklungslän-
dern, BGBl. Nr. 94/1972."

2. § 5 a hat zu lauten:

„§ 5 a. (1) Bei den in der Anlage 3 mit ,M'
gekennzeichneten Waren darf die Einfuhrbewil-
ligung durch die Zollämter nur erteilt werden,
wenn vom Verfügungsberechtigten anläßlich der
zollamtlichen Abfertigung ein ordnungsgemäß
ausgefüllter Meldeschein gemäß Anlage 3 a vor-
gelegt wird. In den Fällen des § 52 a Zollgesetz
1955 ist der Meldeschein zusammen mit der
Sammelwarenerklärung vorzulegen. Im Melde-
schein ist die Menge nach dem Eigengewicht an-
zugeben.

(2) Die Verpflichtung zur Abgabe eines Melde-
scheines entfällt bei der Einfuhr von Betriebs-
mitteln zum Antrieb von Kraftfahrzeugen, die
gemäß § 35 des Zollgesetzes 1955 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 286/1978 von der
Zollfreiheit ausgenommen sind."

3. § 5 b Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Der Sichtvermerk auf einer für Waren
des Kapitels 73 bestimmten Einfuhrerklärung
darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller
die schriftliche Erklärung abgibt, daß keine Ra-
batte oder Preisabschläge gewährt wurden, die
im Kaufvertrag nicht enthalten sind. Die Gül-
tigkeitsdauer des Sichtvermerks ist mit einem
Monat zu befristen und darf nur einmal um einen
weiteren Monat verlängert werden."

4. Nach § 5 b Abs. 4 wird eingefügt:

„(5) Auf den im Abs. 3 lit. a genannten Wert
ist § 4 Abs. 2 des Außenhandelsgesetzes 1968
sinngemäß anzuwenden."

5. Die Anlage 3 (Einfuhr) wird wie folgt ge-
ändert:
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6. Die Anlage 5 wird wie folgt geändert:
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Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1978 in
Kraft.

Staribacher

288 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 23. Juni
1978 über die handelsstatistische Anmel-
dung von Betriebsmitteln zum Antrieb von

Kraftfahrzeugen

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Handelsstati-
stischen Gesetzes 1958, BGBl. Nr. 137, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 122/1973
wird im Einvernehmen mit den Bundesmini-
stern für Finanzen, für Land- und Forstwirt-
schaft und für Verkehr verordnet:

§ 1. Betriebsmittel zum Antrieb von Kraft-
fahrzeugen, die gemäß § 35 des Zollgesetzes 1955
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 286/
1978 von der Zollfreiheit ausgenommen sind,
sind von der Anmeldung für Zwecke der amt-
lichen Handelsstatistik befreit.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1978 in
Kraft.

Staribacher


